
BayWG: Art. 59 Kosten der technischen Gewässeraufsicht bei Abwasseranlagen

Art. 59  Kosten der technischen Gewässeraufsicht bei Abwasseranlagen 
 
1Die Betreiber von Abwasseranlagen, aus denen erlaubnispflichtig in Gewässer oder genehmigungspflichtig 
in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, ausgenommen Kleinkläranlagen, die einer 
Bescheinigungspflicht nach Art. 60 unterliegen, tragen die Kosten der behördlichen Überwachung nach Art. 
58, soweit diese die Festlegungen der Anlage 2 nicht überschreitet; die Kosten werden von der für die 
technische Gewässeraufsicht zuständigen Behörde erhoben. 2Zu den Kosten gehören auch die Kosten von 
Untersuchungen, die außerhalb des Betriebs und der Grundstücke des Benutzers, insbesondere in den 
benutzten und in gefährdeten Gewässern erforderlich sind. 3Die Kosten können als Pauschalbeträge 
erhoben werden. 4Im Übrigen bleibt das Kostengesetz unberührt.


